
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschuss  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenräger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: On
	OR Störmthal: On
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	Datum der Vorlage: 07.07.2023
	Beschlussvorlage: Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.02.2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Östliche Erwei- terung Gewerbegebiet Störmthal" beschlossen. Dies wurde am 29.02.2008 ortsüblich bekanntgemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 04.12.2020 bekanntgemacht und der Vorentwurf des B-Planes wurde vom 04.01.2021 bis 05.02.2021 öffentlich ausgelegt. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden erfolgte mit Schreiben vom 18.12.2020. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.06.2022 den Entwurf des B-Planes bestätigt und zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Diese wurde nach Bekanntmachung am 01.07.2022 in der Zeit vom 08.08.2022 bis 09.09.2022 durchgeführt. Mit Schreiben vom 05.07.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Nachbargemeinden zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. Daraufhin wurde der Entwurf geändert. Der 2. Entwurf wurde am 19.12.2022 vom Gemeinderat gebilligt und zur erneuten Auslegung beschlossen. Diese erfolgte nach Bekanntmachung am 03.02.2023 in der Zeit vom 13.02.2023 bis 13.03.2023. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.02.2023 erneut beteiligt. Die vorgebrachten Anre- gungen und Stellungnahmen wurden von der Gemeinde geprüft und entspr. Abwägungsbeschluss des Gemeinderates vom 15.05.2023 in der nunmehr vorliegenden Satzungsfassung des B-Planes mit Begründung und Umweltbericht berücksichtigt. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: AB 76-12-I-08; Billigung+Offenl. VE GR-2020-51; Abwägung VE GR-2021-52
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 17.07.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-32
	Beschlusstext: 1.  die Billigung des gemäß Abwägungsbeschlusses vom 15.05.2023 finalisierten Entwurfes des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" in den Gemarkungen Güldengossa und Störmthal der Gemeinde Großpösna, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und der Begründung/Textteil (Teil B) in der (zuletzt geänderten) Fassung vom 17.07.2023,2.  auf Grund § 10 BauGB die unter 1. gebilligte Fassung des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" in den Gemarkungen Güldengossa und Störmthal der Gemeinde Großpösna als Satzung mit der Maßgabe, dass die Satzung durch den Bürgermeister erst ausgefertigt, bekannt gemacht und die Rechtskraft des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" durch die Verwaltung beim Landratsamt Landkreis Leipzig erst angezeigt werden darf, wenn der notariell beurkundete Erschließungsvertrag zum vorgenannten Bebauungsplan vorliegt.
	Herr/Frau: [Herr Wiederanders]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal" vorbehaltlich Unterzeichnung Erschließungsvertrag
	Verfasser: [Bauamt]
	Sachkonto: 44310050
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: (Refinanzierung durch Investor)
	Bürgermeister: On
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Weitere Beteiligte, Planungsbüros etc: GIS GbR, seecon Ingenieure GmbH
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 51110100;51001 


